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3. Vorschläge zur Vorbereitung und Durchführung 
der Hauptverhandlung hat der Staatsanwalt dem Ge
richt nicht in der Anklageschrift, sondern in einem 
gesonderten Schreiben zu unterbreiten. Solche Vor
schläge können z. B. die Durchführung der Haupt
verhandlung vor erweiterter Öffentlichkeit außer
halb des Gerichts (vgl. § 201 Abs.2) oder die Auffor
derung bestimmter Bürger zur Teilnahme an der 
Hauptverhandlung (vgl. § 209) betreffen. Gleichzei
tig kann der Staatsanwalt beantragen, notwendige 
Weisungen zur Art und Weise des Vollzugs der U- 
Haft zu erteilen.
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